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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ) kann wegen
Rechtsverletzungen gemäss den Art. 95 f. BGG erhoben werden. Im Beschwerdeverfahren
um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder der
Unfallversicherung ist das Bundesgericht - anders als in den übrigen
Sozialversicherungsbereichen (Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ) - nicht an die
vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2
und Art. 105 Abs. 3 BGG ). Im Übrigen wendet es das Recht von Amtes wegen an ( Art.
106 Abs. 1 BGG ) und muss sich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten
Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz halten ( BGE 134 V 250 E. 1.2 S. 252
mit Hinweisen). Es prüft indessen - unter Beachtung der Begründungspflicht in
Beschwerdeverfahren ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) - grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind, und ist
jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden Fragen zu
untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr aufgegriffen werden ( BGE 133 II
249 E. 1.4.1 S. 254).

E. 2
Die Beschwerdeführerin reicht mit ihrer Rechtsschrift letztinstanzlich eine Bestätigung der
Frau Dr. med. E.________ vom 26. August 2008 ein, gemäss welcher die Patientin nicht in
der Lage sei, einer kontinuierlichen Beschäftigung nachzugehen. Neue Tatsachen und
Beweismittel dürfen indessen im Beschwerdeverfahren - auch im Rahmen von Art. 105
Abs. 3 BGG (vgl. E. 1 hievor) - nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der
Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ; BGE 135 V 194 E. 2 f. S. 196 ff. ).
Letzteres ist von der ein Novum einbringenden Partei näher darzulegen (Urteil
8C_684/2009 vom 23. April 2010 E. 2 mit Hinweisen), was die Beschwerdeführerin nicht
getan hat. Das neu beigebrachte Dokument ist daher als Beweismittel unzulässig und muss
vor Bundesgericht unbeachtet bleiben.

E. 3
Die Beschwerdeführerin wehrt sich dagegen, dass das kantonale Gericht davon
ausgegangen ist, dass sie spätestens ab 30. April 2008 wieder zu 100 % arbeitsfähig
gewesen sei und ab diesem Zeitpunkt von weiteren ärztlichen Behandlungen keine
namhafte Besserung ihres Zustandes mehr hätte erwartet werden können. Dabei beruft sie
sich zur Begründung ihres Standpunktes auf im Einspracheverfahren beigebrachte
Stellungnahmen des Dr. med. F.________, Facharzt für Otorinolaryngologie, Hals- und
Gesichtschirurgie, vom 2. Mai 2008, und der Neuropsychologin Frau Dr. phil. G.________
vom 7. Juli 2008. Zudem verweist sie auf eine im kantonalen Rechtsmittelverfahren



eingereichte, seinerzeit im Auftrag der Basler Versicherungs-Gesellschaft erstellte
Expertise vom 22. Dezember 2008 über eine am 10./11. November 2008 im Zentrum
H.________ durchgeführte funktionsorientierte medizinische Abklärung (FOMA).

E. 3.1
Die für die Beurteilung der streitigen Leistungsansprüche massgebenden gesetzlichen
Grundlagen und die in diesem Zusammenhang ergangene Rechtsprechung hat das
kantonale Gericht sowohl in materiell- als auch in beweisrechtlicher Hinsicht richtig
dargelegt. Es kann darauf verwiesen werden.

E. 3.2
Die Vorinstanz hat sich im angefochtenen Entscheid vom 13. Januar 2010 eingehend mit
der vorhandenen medizinischen Dokumentation befasst und ist gestützt auf im Einzelnen
angeführte ärztliche Berichte und Gutachten zum Schluss gelangt, dass Ende April 2008
keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr möglich war, sodass die SUVA
den Fall auf den 30. April 2008 hin abschliessen konnte. Weiter hielt sie fest, weil die
Beschwerdeführerin spätestens ab diesem Zeitpunkt in ihrer angestammten Tätigkeit wieder
vollumfänglich arbeitsfähig war, erübrige sich eine Prüfung der übrigen umstrittenen
Fragen, namentlich des Anspruchs auf eine Rente und eine Integritätsentschädigung.

E. 3.3
Gegen den Zeitpunkt des verfügten Abschlusses des Versicherungsfalles lässt sich nichts
einwenden, sofern der Beschwerdeführerin damals tatsächlich ein Einsatz in ihrem früheren
Tätigkeitsbereich wieder vollumfänglich zumutbar war. In BGE 134 V 109 E. 4.3 S. 115
hat das Bundesgericht ausgeführt, mit Blick darauf, dass die soziale Unfallversicherung
ihrer Konzeption nach auf erwerbstätige Personen ausgerichtet ist, werde sich die in Art. 19
Abs. 1 UVG erwähnte "namhafte Besserung des Gesundheitszustandes" nach Massgabe der
zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit
unfallbedingt beeinträchtigt, bestimmen. Daraus ist zu folgern, dass - wie die Vorinstanz
richtig erkannt hat - eine Besserung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 UVG nicht denkbar ist,
wenn schon vor einer allenfalls noch in Betracht fallenden ärztlichen Massnahme wieder
eine volle Arbeitsfähigkeit in der früher ausgeübten Tätigkeit erreicht worden ist. Verhält es
sich so, steht einem Fallabschluss nichts im Wege. Auch die im Falle der
Beschwerdeführerin von verschiedenen involvierten Stellen ausgegangene Empfehlung
ärztlicher und/oder therapeutischer Vorkehren, welche möglicherweise der Förderung der
Befindlichkeit dienlich sein mögen, ändert daran nichts.

E. 3.4
Damit stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz tatsächlich von einem ab 30. April 2008
vollständig wiederhergestellten Leistungsvermögen ausgehen durfte. Dies ist unter Hinweis
auf die Darstellung im angefochtenen Entscheid mit der dort angeführten Begründung zu
bejahen.

E. 3.4.1
Auch unter Berücksichtigung der Vorbringen in der Beschwerdeschrift ist jedenfalls kein
triftiger Grund ersichtlich, welcher Zweifel an der Zuverlässigkeit der
Arbeitsfähigkeitsschätzung durch Dr. med. B.________ anlässlich der kreisärztlichen
Untersuchung vom 20. November 2007 aufkommen lassen könnte. Dies umso weniger, als
diese Einschätzung in den - wenn teils auch bloss prognostischen - Beurteilungen durch die



Ärzte der Kliniken C.________ und D.________, aber auch durch den SUVA-Arzt Dr.
med. I.________ - dessen Angaben der Beweiswert entgegen der Ansicht der
Beschwerdeführerin nicht wegen Voreingenommenheit und Befangenheit abzusprechen ist
- ihre Bestätigung findet. Selbst die Spezialisten des Zentrums H.________, auf deren
Äusserungen sich die Beschwerdeführerin beruft und welche am 22. Dezember 2008 die
Beibehaltung einer 50%igen Arbeitsfähigkeit während der nächsten drei Monate
empfahlen, sahen eine anschliessend stufenweise zu bewerkstelligende Steigerung auf ein
volles Pensum vor. Dass auch schon früher eine höhere Leistung möglich und zumutbar
gewesen wäre, wird dadurch nicht ausgeschlossen.

E. 3.4.2
Was den audio-neurootologischen Bericht des Dr. med. F.________ vom 2. Mai 2008
anbelangt, ist zunächst mit der Vorinstanz festzuhalten, dass sich dieser Spezialist nicht
ausdrücklich zur Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin äussert und überdies von
Schwindelerscheinungen spricht, die in der ganzen bisherigen Entwicklung des
Gesundheitszustandes seit dem Unfall vom 24. Dezember 2006 kaum je zur Sprache
gekommen sind. Schon deren effektives Vorhandensein in der geschilderten Intensität
erscheint deshalb als fragwürdig. Abgesehen davon ist nach der Rechtsprechung der
Aussagewert von Erkenntnissen, welche mit der auch von Dr. med. F.________ zur
Abklärung nicht fassbarer Gleichgewichtsstörungen angewandten Untersuchungsmethode
der dynamischen Posturographie gewonnen wurden, ohnehin insofern begrenzt, als sie
keine Informationen zur Ätiologie solcher Störungen und damit zu einer allfälligen
(natürlichen) Unfallkausalität liefern. Mehrfach schon hat sich das Bundesgericht zu dieser
Methode geäussert und dabei festgehalten, dass sich eine Unfallfolge mittels Posturographie
nicht organisch objektiv nachweisen lässt. Zwar könnten bestimmte Informationen
gewonnen und sonst nicht fassbare Gleichgewichtsstörungen objektiviert werden, direkte
Aussagen zur Ätiologie und damit zur Unfallkausalität eines Leidens seien jedoch
ausgeschlossen (Urteil 8C_75/2010 vom 1. April 2010 E. 4 mit zahlreichen weiteren
Hinweisen). Schon mangels verwertbaren Nachweises der Unfallkausalität der von Dr.
med. Marincic thematisierten Schwindelsensationen ist daher auf die diesbezüglichen
Vorbringen in der Beschwerdeschrift nicht weiter einzugehen.

E. 3.4.3
Nichts anderes gilt hinsichtlich der Feststellung der Neuropsychologin Frau Dr. phil.
G.________ vom 7. Juli 2008, wonach dank rehabilitiver Massnahmen eine 50%ige
Arbeitsfähigkeit habe erreicht werden können. Diese Aussage vermag schon zufolge
fehlender zeitlicher Bezugnahme auf die streitige Leistungseinstellung auf den 30. April
2008 hin keine zuverlässigen Aufschlüsse über die damals effektiv zumutbar gewesenen
Einsatzmöglichkeiten zu vermitteln. Zudem geht auch Frau Dr. phil. G.________ von kaum
hinreichend erstellten Gesundheitsschäden aus. Überdies hat die Rechtsprechung den
Erkenntnissen aus neuropsychologischer Sicht regelmässig die Eignung abgesprochen, für
sich allein unfallbedingte hirnorganische Funktionsstörungen nachzuweisen ( BGE 119 V
335 E. 2b/bb S. 341). Daran ist auch hier festzuhalten, zumal sich aus den Akten ohnehin
keine konkreten Anzeichen für eine hirnorganische Schädigung ergeben, welche allfällige
organisch nicht objektivierbare Beschwerden erklären und in den Resultaten einer
neuropsychologischen Testung eine Stütze finden könnte. Lediglich zusammen mit
Erkenntissen anderer medizinischer Disziplinen hätte eine neuropsychologische
Untersuchung zur Klärung der Frage nach der (natürlichen) Unfallkausalität von auf



Hirnleistungsstörungen hinweisenden Symptomen, die sich organisch nicht klar zuordnen
lassen, allenfalls beitragen können.

E. 4
Nachdem die Vorinstanz eine über den 30. April 2008 hinaus andauernde Einschränkung
der Arbeitsfähigkeit verneint hat, konnte sie von einer Überprüfung der von der SUVA
noch verneinten Adäquanzfrage absehen, stand doch ohnehin fest, dass der
Beschwerdeführerin mangels unfallbedingter Beeinträchtigung des Leistungsvermögens
und damit verbundener Erwerbseinbusse kein Anspruch auf Taggelder oder eine
Invalidenrente zustand. Ebenso wenig bestand eine erfolgversprechende medizinische
Behandlungsbedürftigkeit, welche einen Leistungsanspruch gegenüber dem
Unfallversicherer hätte auslösen können. Ein entschädigungsberechtigender
Integritätsschaden wurde schliesslich vor Bundesgericht nicht geltend gemacht. Soweit in
der Beschwerdeschrift abschliessend organisch nachweisbare Schädigungen behauptet
werden, ist darauf nicht näher einzugehen, fehlen doch nähere Ausführungen dazu.

E. 5
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten (Art. 65 Abs. 1 und Abs. 4 lit. a
BGG) von der Beschwerdeführerin als unterliegender Partei zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG
).
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